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1 Allgemeines

Einsätze von THW-Bergungstauchern sind nach den Bestimmungen dieser Dienstvor-
schrift durchzuführen. Der/die THW-Ortsbeauftragte trägt dafür Sorge, dass die ver-
wendeten Geräte und Einrichtungen nach den Bestimmungen dieser Dienstvorschrift
und im Übrigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind
und betrieben werden. Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik sind zulässig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

1.1 Geltungsbereich

Bergungstauchen ist eine Tätigkeit im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr (ÖGA).
Aus örtlichen Erfordernissen, insbesondere zur besseren Vernetzung des THW mit der
örtlichen Gefahrenabwehr und dem Katastrophenschutz auf Länderebene können Auf-
gaben erwachsen, die durch die Stärke- und Ausstattungsnachweisung (StAN) der Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk nicht abgedeckt sind.

Grundsätzlich ist es nicht zulässig, Bundesmittel für Aufgaben zu verwenden, für wel-
che die Länder zuständig sind. Daher darf die örtliche Gefahrenabwehr nicht aus Bun-
desmitteln finanziert werden. Eine Ausnahme ist die zweckgebundene Verwendung von
Einnahmen (Kapitel 0629, Titel 53205 SB-Mittel Objekt 0054 1866 Einnahmen und
Ausgaben von Nicht-StAN-Ausstattung).

Diese Dienstvorschrift gilt für die Ausbildung, die Fortbildung und den Einsatz.

Die THW-Dienstvorschrift „Tauchen“ soll eine einheitliche, sorgfältige Ausbildung,
Fortbildung und einen sicheren Einsatz mit Tauchgeräten sicherstellen sowie die Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche und unfallfreie Verwendung von Tauchgeräten
schaffen. 

Sie enthält die Anforderungen an THW-Bergungstaucher und an deren Ausbildung so-
wie Vorgaben für Handhabung, Pflege und Wartung der Tauchgeräte.

Neben der THW-Dienstvorschrift sind insbesondere zu beachten:
– Unfallverhütungsvorschriften sowie die dazu ergangenen Durchführungsanweisun-

gen und Erläuterungen
– Prüf- und Zulassungsrichtlinien sowie einschlägige technische Regeln
– Technische Unterlagen der Hersteller, die Grundlage des Prüfungs- und Zulassungs-

verfahrens sind.

Diese Dienstvorschrift regelt das Tauchen von THW-Bergungstauchern der Stufen 1 bis
3 bei öffentlichen Notständen und besonderen Notlagen im Aufgabenfeld der Bundes-
anstalt Technisches Hilfswerk.

Der Einsatz von Tauchern nach Stufe 3 ist nur zulässig, wenn Menschen in Gefahr sind
und keine „geprüften Taucher“ gemäß „Verordnung über die Prüfung zum anerkann-
ten Abschluss „geprüfter Taucher“, Taucher der Bundeswehr oder der Polizei zur Ver-
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fügung stehen und die Rettung nicht anders gewährleistet werden kann oder der Einsatz
von Landes- oder Bundespolizei schriftlich angeordnet wird.

In der vorliegenden Dienstvorschrift werden nur Funktionen beschrieben, deren Be-
zeichnung geschlechtsneutral ist.

1.2 Stufen des THW-Bergungstauchens

In Abhängigkeit von den in den Gewässern zu erwartenden Gefährdungen gliedert sich
das Tauchen im Sinne dieser Vorschrift in:

THW-Bergungstaucher Stufe 1

Einsätze zur Bergung von Personen oder zur Bergung von Gegenständen ohne techni-
sche Maßnahmen in Gewässern ohne gewässerspezifische Risiken, wie z.B. Fahrzeuge
mit Maschinenantrieb, Strömung oder Einbauten. 

Taucher der Stufe 1 tauchen mit autonomen Leichttauchgeräten nach DIN EN 250 oder
DIN EN 13949.

Die maximale Tauchtiefe soll zehn Meter nicht übersteigen.

THW-Bergungstaucher Stufe 2

Einsätze zur Bergung von Personen oder zur Bergung von Gegenständen, einschließlich
technischer Maßnahmen, wie zum Beispiel:
– An- und Abschlagen von Seilen an Gegenständen
– Ausführen von einfachen technischen Hilfeleistungen mit Handarbeitsgeräten 

(z.B. Hammer, Säge, Meißel usw.)
– Einsatz von Lufthebern bis 500 kg Tragkraft, bei Objekten mit besonderen Erschwer-

nissen fällt dies unter die Tätigkeit der Stufe 3
– Mitarbeit bei der Damm- und Deichverteidigung
– Anbringung/Einbringen von Sprengladungen durch Taucher mit Sonderbefähigung

(Sonderlehrgang „Sprengen unter Wasser“). 

Nicht zulässig sind belastende Tätigkeiten, die vergleichbar sind mit den in Stufe 3 be-
schriebenen Arbeiten. 

Taucher der Stufe 2 tauchen mit autonomen Leichttauchgeräten nach DIN EN 250 oder
DIN EN 13949 sowie schlauchversorgten Leichttauchgeräten nach EN 15333 Teil 1
oder EN 250. 

Die maximale Tauchtiefe beträgt im Allgemeinen zwanzig Meter (Ausnahmen siehe Ab-
schnitt 6.7).
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THW-Bergungstaucher Stufe 3

Einsätze zur Bergung von Personen oder zur Bergung von Gegenständen einschließlich
technischer Maßnahmen, die eine zur Stufe 2 zusätzliche Ausbildung erfordern, wie
zum Beispiel:

– Umgang mit hydraulischen und pneumatischen Unterwassergeräten (z.B. Rettungs-
schere, Hydropresse usw.)

– Umgang mit Unterwasserschneidgeräten (z.B. Schneidlanze)
– Umgang mit mechanischen Unterwasserarbeitsgeräten (z.B. Bolzensetzgeräte)
– Einsatz von Lufthebern über 500 kg Tragkraft

Taucher der Stufe 3 tauchen mit autonomen Leichttauchgeräten nach DIN EN 250 oder
DIN EN 13949 sowie schlauchversorgten Leichttauchgeräten nach EN 15333 Teil 1
und Teil 2 oder EN 250. 

In Gewässern mit besonderen Erschwernissen dürfen ausschließlich Taucher der Stufe 2
und 3 eingesetzt werden. Es darf nur mit schlauchversorgten Tauchgeräten mit gegen-
seitiger Sprechverbindung getaucht werden.

2 Anforderungen an das Tauchpersonal

2.1 Anforderungen an Taucheinsatzführer:

Helfer, die als THW-Taucheinsatzführer eingesetzt werden, müssen
– das 21. Lebensjahr vollendet haben
– die Grundausbildung und die Fachbefähigung abgeschlossen haben
– das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber erworben haben.
– eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert haben
– zum Zeitpunkt der Übung/Ausbildung oder des Einsatzes gesund sein
– THW-Angehörige sind für den Einsatz zum Taucheinsatzführer nicht geeignet, wenn

sie Krankheiten haben, die sie dauernd oder plötzlich an der Erfüllung ihrer Aufgabe
hindern können, wenn sie z.B. Sehstörungen haben, schwerhörig sind oder zu Schwin-
delanfällen und Krämpfen neigen.

– die Ausbildung zum THW-Bergungstaucher abgeschlossen haben

2.2 Anforderungen an THW-Bergungstaucher der Stufe 1 und 2:

Helfer, die als THW-Bergungstaucher der Stufe 1 und 2 eingesetzt werden, müssen
– das 18. Lebensjahr vollendet haben
– die Grundausbildung abgeschlossen haben
– das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber erworben haben
– eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert haben
– körperlich geeignet sein (Die körperliche Eignung ist nach dem DGUV Grundsatz für

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Grundsatz G 31 „Überdruck“, festzu-
stellen.). Die Nachuntersuchung muss vor Ablauf von 12 Monaten erfolgen.
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– bei folgenden Sachverhalten zusätzlich nach dem Grundsatz G 31 untersucht werden:
■ nach jedem Tauchunfall oder -zwischenfall, bei dem gesundheitliche Störungen

auftraten
■ nach Dekompressionserkrankungen
■ wenn vermutet wird, dass der Taucher den Anforderungen für das Tauchen nicht

mehr genügt; Dies gilt insbesondere nach schwerer Erkrankung oder wenn der
Taucher selbst annimmt, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein.

– zum Zeitpunkt der Übung/Ausbildung oder des Einsatzes gesund sein
– die Ausbildung zum THW-Bergungstaucher erfolgreich abgeschlossen haben
– regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen und an Wiederholungsübungen teilneh-

men

2.3 Anforderungen an THW-Bergungstaucher der Stufe 3:

Helfer, die als THW-Bergungstaucher der Stufe 3 eingesetzt werden, müssen zusätzlich
zu den Anforderungen aus der Stufe 1 und 2 folgende Anforderungen erfüllen:

– das 21. Lebensjahr vollendet haben
– die Grundausbildung sowie die Fachbefähigung Bergung/Räumen abgeschlossen ha-

ben
– eine tauchmedizinische Fortbildung erworben haben

2.4 Anforderungen an Signalmänner

Helfer, die als Signalmann eingesetzt werden, müssen
– das 18. Lebensjahr vollendet haben
– die Grundausbildung abgeschlossen haben
– das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze erworben haben
– eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert haben.
– zum Zeitpunkt der Übung/Ausbildung oder des Einsatzes gesund sein
– THW-Angehörige sind für den Einsatz zum Signalmann nicht geeignet, wenn sie

Krankheiten haben, die sie dauernd oder plötzlich an der Erfüllung ihrer Aufgabe
hindern können, wenn sie z.B. Sehstörungen haben, schwerhörig sind oder zu
Schwindelanfällen und Krämpfen neigen.

– eine Ausbildung zum Signalmann abgeschlossen haben

2.5 Allgemeine Anforderungen

Einsatzkräfte mit Bart oder Koteletten im Bereich des Dichtrahmens von Vollmasken
sind für das Tragen dieser Masken ungeeignet. Ebenso sind Einsatzkräfte für das Tra-
gen von Atemanschlüssen ungeeignet, bei denen aufgrund von Kopfform, tiefen Narben
oder dergleichen kein ausreichender Maskendichtsitz erreicht werden kann oder wenn
Körperschmuck den Dichtsitz des Atemanschlusses gefährdet.
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Einsatzkräfte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht als THW-Bergungs-
taucher eingesetzt werden.

Eine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger wird empfohlen.

Vor Beginn der Ausbildung in Tiefen von mehr als fünf Metern wird für jeden Tauchan-
wärter eine Probeschleusung in einer hierfür geeigneten Druckkammer empfohlen. 

Vor Aufnahme einer Fortbildung in Tauchtiefen zwischen 20 und 30 Meter nach Ab-
schnitt 5.6 ist die Probeschleusung erforderlich.

Die ärztliche Leitung der Druckkammer hat die Teilnahme und das Ergebnis im Tauch-
dienstbuch zu bestätigen. Bestehen nach Ansicht der ärztlichen Leitung gesundheitliche
Bedenken zur weiteren Aus- und Fortbildung als THW-Bergungstaucher, ist dies der
Stelle, welche die Vorsorgeuntersuchung nach den DGUV Grundsätzen für arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen – Grundsatz G 31 „Überdruck“ – durchgeführt hat,
mitzuteilen.

3 Verantwortlichkeit und Aufgabenverteilung

Der Ortsbeauftragte ist für die Sicherheit bei der Verwendung der Tauchausrüstung ver-
antwortlich. Bei der ordnungsgemäßen Durchführung des Tauchwesens, der Aus- und
Fortbildung einschließlich der regelmäßigen Einsatzübungen und der Überwachung der
Fristen wird der Ortsbeauftragte von dem Leiter des Tauchdienstes unterstützt.

Der Ortsbeauftragte kann die ihm obliegenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der
Ausbildung der Einsatzkräfte sowie die Wartung und Prüfung der Tauchausrüstung, an
andere Personen (vergl. Tabelle 1) übertragen. 

Für jeden Ortsverband mit THW-Bergungstaucher ist ein „Leiter des Tauchdienstes“ zu
bestellen, der den Tauchdienst zu planen und zu überwachen hat.

Jeder THW-Bergungstaucher muss – neben der organisatorischen Verantwortung des
Ortsbeauftragten – aus eigenem Interesse heraus dafür Sorge tragen, dass die regelmä-
ßige Nachuntersuchung innerhalb der vorgesehenen Frist durchgeführt wird.

Fühlt sich ein THW-Bergungstaucher zum Tauchen nicht in der Lage, muss dies der zu-
ständigen Führungskraft mitgeteilt werden.

Der Taucheinsatzführer hat die Beteiligten vor jedem Taucheinsatz entsprechend Anla-
ge 6 „Gefährdungsbeurteilung beim Tauchereinsatz“ zu unterweisen.
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Im Übrigen soll die Aufgabenverteilung im Tauchdienst wie folgt geregelt sein:
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Tabelle 1: Aufgabenverteilung im Tauchdienst

Personengruppe Verantwortungsbereich Mindestvoraussetzungen

Leiter des 
Tauchdienstes

– Organisation und Überwachung
des Tauchdienstes einschließlich
Aus- und Fortbildung

– Überwachung der Tauchdienst-
bücher

– Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung „Tauchen“ nach der
Handlungshilfe 3.1(Unfallkasse des
Bundes)

– Kenntnisse im Tauchdienst
– Unterführer

Taucheinsatz-
führer

– Leitung und Verantwortung für
den Taucheinsatz entsprechend 
der erreichten Qualifikationsstufe
1, 2 oder 3 (s. Abschnitt 6.3)

– Bestätigung des Tauchganges im
Tauchdienstbuch

– Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung Tauchen, siehe Anlage 6

– Ausbildung zum THW-
Bergungstaucher der Stufe 1, 2
oder 3 (Tauchtauglichkeit ist
nicht mehr erforderlich)

– Unterführer
– Erfüllung der Anforderungen

an das Tauchpersonal (Pkt. 2)

THW-Lehrtaucher – Aus- und Fortbildung im Tauch-
dienst durchführen

– Ausbildung zum THW-Lehr-
taucher

– Unterführer
– Pädagogische Vorbildung nach

Abschnitt 5.5.1
– Erfüllung der Anforderungen

an das Tauchpersonal (Pkt. 2)

THW-Bergungs-
taucher

– Gerätekontrolle vor dem Einsatz
– Führen des Tauchdienstbuches
– Meldung festgestellter Mängel

– Ausbildung zum THW-
Bergungstaucher der Stufe 1, 2
oder 3

– Erfüllung der Anforderungen
an das Tauchpersonal (Pkt. 2)

Sicherheitstaucher – Gerätekontrolle vor dem Einsatz
– Zum sofortigen Einsatz zur Ret-

tung des THW-Bergungstauchers
bereitstehen

– Ausbildung zum THW-
Bergungstaucher der Stufe 1, 2
oder 3

– Erfüllung der Anforderungen
an das Tauchpersonal (Pkt. 2)

Signalmann – Kontrolle der Tauchausrüstung
– Führen der Signalleine und ggf. des

Luftzuführungsschlauches
– Bedienen der Sprecheinrichtung
– Überwachung des Tauchganges

– Ausbildung zum Signalmann
– Erfüllung der Anforderungen

an das Tauchpersonal (Pkt. 2)

Tauchgerätewart – Pflege, Wartung und Instandset-
zung von Tauchgeräten, Tauch-
anzügen und Tariermitteln

– Überwachung, Lagerung und Ver-
waltung von Tauchgeräten

– Führen des Gerätenachweises
– Geräteprüfungen und Terminüber-

wachungen

– Sachkunde in der Tauchgeräte-
technik

– Atemschutzgerätewart
(siehe Kap. 7.1)



4 Ausrüstung

4.1 Mindestausrüstung 

Zur sicheren Planung der Tauchgänge sind pro Tauchtrupp mindestens je eine Zeiger-
uhr sowie die Austauchtabellen (Anlage 3) an der Tauchstelle vorzuhalten.

Für jeden Bergungstaucher (einschließlich Sicherheitstaucher) muss als Mindestausrüs-
tung bereitstehen:
– Leichttauchgerät mit Vollmaske als Atemanschluss entsprechend Anforderung nach

DIN EN 250 bzw. EN 15333 bzw. bei Helmtauchgeräten mit EG-Baumusterprüfung
(CE-Zertifizierung)

– Tauchanzug (Nass-, Trockentauchanzug)
– Rettungsgerät (kombiniertes Tarier- und Rettungsmittel nach DIN EN 12628, Tarier-

mittel nach DIN EN 1809) nur wenn nicht Bestandteil des Leichttauchgerätes
– Gewichtssystem mit Schnellabwurfmöglichkeit
– Tauchermesser oder vergleichbares Werkzeug
– schnittfeste Füßlinge, Handschuhe
– Signalleine

4.2 Weitergehende Ausrüstung

Weitergehende Ausrüstungen der Taucher können sein:
– Spezial-Tauchanzug für den Einsatz unter besonderen Bedingungen (z.B. in ölver-

schmutztem Wasser)
– Sprech- oder Spracheinrichtungen zwischen Taucher und Signalmann, diese muss z.B.

bei Arbeiten mit besonderen Erschwernissen vorhanden sein.
– Tauchcomputer
– Tiefenmesser
– Unterwasserlampen
– Handleinen
– Tauchschutzhelme
– Kompasse
– Flossen
– Personenortungssysteme für Tauchgänge unter Eis
– Auffanggurte nach DIN EN 361
– Wenn es die besonderen Verhältnisse am Einsatzort verlangen, ist ein Boot mit aus-

reichender Tragfähigkeit und Stabilität bereitzustellen. Das Boot muss geeignet sein,
die Taucher an Bord zu nehmen.

4.3 Notfallausrüstung

An jeder Tauchstelle ist ein Sauerstoff-Atemgerät bereitzustellen. Die Sauerstoffmenge
ist so zu bemessen, dass bis zur Übergabe des Verunglückten an eine Therapieeinrich-
tung, wie z.B. Krankenhaus oder Behandlungskammer, 100 % Sauerstoffatmung (mind.
15 Ltr./Min.) gewährleistet ist. Die Vorräte des Rettungsdienstes können hierbei mit be-
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rücksichtigt werden, ansonsten ist eine Sauerstoffmenge von bis zu 3 Stunden sicherzu-
stellen.

An jeder Tauchstelle ist, sofern nicht Bestandteil des Gerätekoffers für das Sauerstoff-
Atemgerät, ein Erste-Hilfe-Koffer nach Tauchmedizinischen Erfordernissen sowie 2
Wolldecken bzw. Rettungsdecken vorzuhalten.
Art und Umfang des Erste-Hilfe-Kofferss werden entsprechend den zu erwartenden Ri-
siken durch den Leiter des Tauchwesens festgelegt. 

5 Ausbildung, Fortbildung und Prüfung

5.1 Ausbildungen allgemein

Die Ausbildung zum THW-Bergungstaucher oder zum THW-Lehrtaucher erfolgt an
den vom THW anerkannten Ausbildungsstätten, die über THW-Lehrtaucher (Stufe 1
und 2) beziehungsweise über anerkannte Tauchermeister (Stufe 3) verfügen. 

Anerkannter Tauchermeister ist, wer die Prüfung zum Tauchermeister aufgrund einer
Rechtsvorschrift nach § 46 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz oder äquivalent eine internatio-
nal anerkannte Ausbildung bestanden hat. 

Die Sachkunde zur Prüfung und Instandhaltung der Tauchgeräte kann bei den jeweili-
gen Herstellern erworben werden.

Die Leitung der Tauchausbildung obliegt dem Leiter der Ausbildungsstätte. Die ord-
nungsgemäße Durchführung der Tauchausbildung kann einem THW-Lehrtaucher (Stu-
fe 1 und 2) beziehungsweise anerkanntem Tauchermeister (Stufe 3) übertragen werden.
Der THW-Lehrtaucher oder der anerkannte Tauchermeister ist für die Einhaltung der
bestehenden Vorschriften und Richtlinien sowie für den betriebssicheren Zustand der
eingesetzten Geräte während der Tauchausbildung verantwortlich. 

Er hat dem Leiter der Ausbildungsstätte vor Beginn der Tauchausbildung den Ausbil-
dungs- und Stoffplan zur Genehmigung vorzulegen.

Bei der praktischen Ausbildung zum Bergungstaucher muss ein tauchtauglicher THW-
Lehrtaucher (Stufe 1 und 2) oder anerkannter Tauchermeister (Stufe 3) anwesend sein.

Bei Fort- und Weiterbildung der THW-Bergungstaucher muss ein Tauchermeister anwe-
send sein, wenn die Bergungstaucher noch nicht über eine abgeschlossene Ausbildung
zum Bergungstaucher Stufe 3 verfügen. 

Eine sanitätsdienstliche Betreuung ist sicherzustellen. Eine rettungsdienstliche Notfall-
versorgung muss zeitnah gewährleistet sein. 

Tauchanwärter sind für Tauchtiefen und Tauchzeiten auszubilden, die – auch bei Wie-
derholungstauchgängen – keine Haltezeiten nach Austauchtabelle erforderlich werden
lassen (siehe Anlage 3). Die Tauchtiefe soll für die Ausbildung von Tauchanwärtern der
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Stufe 1 höchstens zehn Meter und für Tauchanwärter der Stufen 2 und 3 höchstens
zwanzig Meter betragen.

Die Ausbildung zum THW-Bergungstaucher einer Stufe soll innerhalb von zwei Jahren
abgeschlossen sein.

Die Ausbildung zum THW-Bergungstaucher der Stufe 2 kann als ergänzende Aufbau-
ausbildung zum Tauchen der Stufe 1 erfolgen oder mit dieser ohne Zwischenprüfung in
einer Gesamtausbildung erfolgen.

Die Ausbildung zum Bergungstaucher der Stufe 3 ist als ergänzende Aufbauausbildung
zum Tauchen der Stufe 2 durchzuführen.

5.2 Theoretische und praktische Ausbildung

Die theoretische und praktische Ausbildung sowie die zu behandelnden Unterrichtsthe-
men und Zeiten erfolgen nach Anlage 8 „Theoretische und praktische Ausbildung zum
THW Bergungstaucher“. 

5.3 Prüfungen der THW-Bergungstaucher

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung und gegebe-
nenfalls zusätzlich einer mündlichen Prüfung.
Über die Anrechnung anderweitig erworbener Kenntnisse im Tauchen entscheidet der
Leiter der Ausbildungsstätte.
Die schriftliche Prüfung für THW-Bergungstaucher der Stufen 1, 2 und 3 besteht aus ei-
ner Aufsichtsarbeit über die Tauchtätigkeit.

Die praktische Prüfung für THW-Bergungstaucher der Stufe 1 erstreckt sich auf
– Tauchen mit dem Leichttauchgerät nach DIN EN 250 bis in die Tauchtiefe von zehn

Metern vom Ufer und/oder vom Boot aus
– Erkunden der Lage unter Wasser
– Retten von Personen
– Zusammenarbeit von THW-Bergungstaucher und Signalmann
– Erste Hilfe bei Tauchunfällen

Die praktische Prüfung für Bergungstaucher der Stufe 2 erstreckt sich auf
– Tauchen mit dem Leichttauchgerät nach DIN EN 250 mit Vollmaske bis in die

Tauchtiefe von 20 Metern vom Ufer und/oder vom Boot aus mit Ab- und Aufsteigen
am Grundtau

– Erkunden der Lage unter Wasser
– Retten von Personen
– Zusammenarbeit von Bergungstaucher und Signalmann
– Kennzeichnen und Sichern der Tauchstelle und des Bootes entsprechend den für das

jeweilige Gewässer geltenden Bestimmungen
– Erste Hilfe bei Tauchunfällen
– einfache technische Hilfeleistung
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Die praktische Prüfung für Bergungstaucher der Stufe 3 erstreckt sich zusätzlich auf das
Tauchen mit schlauchversorgten Tauchgeräten sowie Unterwasserarbeiten entspre-
chend Anlage 8. 

5.4 THW-Lehrtaucher

5.4.1 Vorausetzungen

THW-Lehrtaucher für die Stufe 1 müssen die Prüfung zum THW-Bergungstaucher der
Stufe 1 erfolgreich abgeschlossen haben und zusätzlich 100 Übungs- oder Einsatztauch-
gänge nachweisen.

THW-Lehrtaucher für die Stufe 2 müssen die Prüfung zum THW-Bergungstaucher der
Stufe 2 erfolgreich abgeschlossen haben und zusätzlich 150 Übungs- oder Einsatztauch-
gänge nachweisen.

Ein Übungstauchgang dauert mindestens 20 Minuten. 

Für THW-Lehrtaucher sind der Nachweis einer pädagogischen Vorbildung (z.B. Ausbil-
der im THW) und die Ausbildung zum Unterführer und Taucheinsatzführer erforder-
lich. 

Des Weiteren ist die Teilnahme an einem Tauchmedizin-Seminar erforderlich.

5.4.2 Prüfung 

Die Prüfung zum Lehrtaucher 1 und 2 erfolgt anhand eingereichter Befähigungsnach-
weise durch das Leitungsgremium der Lehrtaucher.
Die eingereichten Nachweise haben sich auf die Befähigungen nach Ziffer 5.4.1 zu er-
strecken. 

5.4.3 Erhalt der Lehrbefähigung

Zum Erhalt der Lehrbefähigung muss der THW-Lehrtaucher regelmäßig an tauchspezi-
fischen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Die Lehrbefähigung ruht, wenn seit
der letzten Fortbildung mehr als drei Jahre vergangen sind. 

5.5 Anerkennung gleichwertiger Ausbildungen

Die Anerkennung gleichwertiger Ausbildungen kann erfolgen, wenn eine der Vorausset-
zungen nach Anlage 4 vorliegt.
Vor dem Einsatz als THW-Bergungstaucher ist sicherzustellen, dass Personen mit einer
vorgenannten Ausbildung die Bestimmungen dieser Vorschrift kennen und durch Teil-
nahme an praktischen Übungen unter einsatzmäßigen Bedingungen in das Tauchen im
THW eingewiesen sind.
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5.6 Fortbildungen

Um die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse bei den THW-Bergungstauchern zu er-
halten, sind für diesen Personenkreis im Dienstplan in regelmäßigen Zeitabständen so-
wie nach Bedarf Unterweisungen und praktische Übungen im Tauchen anzusetzen.
Mindestens einmal im Jahr ist über diese Dienstvorschrift Unterricht abzuhalten. Über
die Teilnahme ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. 

Innerhalb von zwölf Monaten sind von Bergungstauchern der Stufen 1 und 2 mindes-
tens zehn Tauchgänge, von Bergungstauchern der Stufe 3 und von Lehrtauchern min-
destens 15 Tauchgänge unter einsatzmäßigen Bedingungen durchzuführen. Ein Übungs-
tauchgang dauert mindestens zwanzig Minuten. Die geleisteten Einsatztauchgänge sind
entsprechend anzurechnen. Ansonsten ruht die Berechtigung zum THW-Bergungstau-
cher für Einsatzaufgaben.

Sofern es das Aufgabenspektrum der Taucheinheit erfordert, Taucheinsätze in Tiefen
von mehr als 20 Metern durchzuführen, sind die THW-Bergungstaucher unter Leitung
eines örtlich zuständigen THW-Lehrtauchers schrittweise an diese Tiefen heranzufüh-
ren. Die Tauchtiefe ist hierbei auf 30 Meter zu begrenzen.

5.7 Wiederverwendungen

Konnte ein THW-Bergungstaucher die vorgenannten Tauchgänge nicht erfüllen, ent-
scheidet der Leiter des Tauchdienstes über die Wiederverwendung nach Erfüllung der
Voraussetzungen.

5.8 Tauchdienstbücher

Jeder THW-Bergungstaucher hat ein Tauchdienstbuch zu führen. Jeder Ausbildungs-,
Übungs- und Einsatztauchgang ist in das Tauchdienstbuch einzutragen. 
Die Eintragungen während der Ausbildung sind vom THW-Lehrtaucher zu bestätigen.
Die Eintragungen außerhalb der Ausbildung sind von dem Taucheinsatzführer darin zu
bestätigen. 
Das Tauchdienstbuch muss mindestens einmal im Jahr dem Leiter des Tauchdienstes
vorgelegt werden.

5.9 Signalmänner

Der Signalmann muss eine Ausbildung absolvieren, die mindestens den Ausbildungsin-
halten nach Anhang 4 GUV-R 2101 entspricht. Praktische Fähigkeiten und theoretische
Kenntnisse sind durch eine Prüfung nachzuweisen.

Werden Tauchgeräte nach DIN EN 13949 verwendet, so muss der Signalmann eine ver-
gleichbare Zusatzausbildung wie der Taucher selbst aufweisen. Diese Ausbildung muss
dokumentiert werden.

Vorschriften THW-DV 8

VII – 5.7

Bartmann – Taucher-Handbuch – 80. Erg.-Lfg. 03/12 11



6 Taucheinsatz 

6.1 Kräfte für den Taucheinsatz

Für einen Taucheinsatz werden grundsätzlich ein Taucheinsatzführer und mindestens
ein Tauchtrupp benötigt.
Ein Tauchtrupp besteht aus einem THW-Bergungstaucher, einem Sicherheitstaucher
und einem Signalmann.
Bei unübersichtlichen und ausgedehnten Einsatzstellen muss für jeden eingesetzten
THW-Bergungstaucher ein Sicherheitstaucher bereitstehen. An übersichtlichen, örtlich
begrenzten Stellen muss für je zwei THW-Bergungstaucher ein Sicherheitstaucher be-
reitstehen.

6.2 Einsatzleiter

Der Einsatzleiter (z.B.: Polizei, Feuerwehr, Technische Einsatzleitung) entscheidet über die
Notwendigkeit eines Taucheinsatzes. 

6.3 Taucheinsatzführer

Der Taucheinsatzführer berät den Einsatzleiter und ist für die Durchführung des Tauch-
einsatzes im Einzelnen verantwortlich. Insbesondere hat er die Erkundung und Beurtei-
lung des Gewässers und die Absicherung der Einsatzstelle gegen Störungen und Gefah-
ren zu veranlassen und zu überwachen.

Der Taucheinsatzführer hat die Führung und Verantwortung für den Einsatz des Tauch-
trupps, der Bootsbesatzung und weiterer, unmittelbar im Zusammenhang mit dem
Taucheinsatz tätig werdender Einsatzkräfte. 

Der Taucheinsatzführer kann anordnen, dass bei besonderen Einsatzvoraussetzungen
oder -situationen auf das Tragen von Teilen der Ausrüstung verzichtet werden kann.
Das Abweichen ist nur so lange gestattet, wie diese besondere Sachlage gegeben ist. Der
Taucheinsatzführer muss die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeits-
medizinischen Regeln berücksichtigen und die Sicherheit auf andere, gleichwertige Wei-
se erreichen. 

Der Taucheinsatzführer muss die Einsatzbedingungen beurteilen, den sicheren Ablauf
des Taucheinsatzes überwachen und die bei Unfällen und Störungen erforderlichen
Maßnahmen treffen. Ist der Taucheinsatzführer Mitglied eines Tauchtrupps, so darf er
selbst nur tauchen, wenn ein geeigneter Vertreter vorher bestimmt und unterwiesen
wurde. 

Zu Beginn des Taucheinsatzes ist von dem Taucheinsatzführer jeweils die Tauchzeit fest-
zulegen und während des Einsatzes zu überwachen. Die Taucheinsätze sind auch bei
Wiederholungstauchgängen innerhalb der Nullzeit durchzuführen (siehe Anlage 3).
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6.4 THW-Bergungstaucher 

Der Bergungstaucher führt den Einsatztauchgang durch. Er hat vor dem Einsatz eine
vorhandene Reststickstoffsättigung (Druckexposition) dem Taucheinsatzführer anzu-
zeigen.

6.5 Sicherheitstaucher

Der Sicherheitstaucher steht mit Tauchausrüstung (jedoch ohne angelegten Ateman-
schluss) zur Sicherheit und ggf. zur Rettung des eingesetzten THW-Bergungstauchers
zum sofortigen Einsatz an der Tauchstelle bereit.

6.6 Signalmänner

Der Signalmann führt, sichert und überwacht den Tauchgang des Bergungstauchers.

6.7 Einsatzgrundsätze

6.7.1 Allgemeine Einsatzgrundsätze

– Es dürfen nur THW-Bergungstaucher eingesetzt werden, die alle Anforderungen nach
Abschnitt 2 erfüllen.

– Für jeden eingesetzten THW-Bergungstaucher muss ein Signalmann zur Verfügung
stehen. Der THW-Bergungstaucher hat die Weisungen des Signalmannes (Leinenzug-
zeichen nach Anlage 2) zu befolgen.

– Ist die Verständigung zwischen Bergungstaucher und Signalmann nicht gewährleistet,
darf nicht getaucht werden.

– Eine Mundstückgarnitur mit Tauchmaske an Stelle einer Vollmaske darf nur verwen-
det werden, wenn die Wasserverhältnisse eine gesundheitliche Gefährdung nicht be-
fürchten lassen. Grundsätzlich sollten Vollmasken bevorzugt werden.

– Der Bergungstaucher darf erst abtauchen, wenn der Sicherheitstaucher bereit steht.
– Der Taucheinsatzführer hat die Beteiligten vor jedem Taucheinsatz zu unterweisen

über
■ die Einsatzbedingungen an der Tauchstelle, die verwendete Ausrüstung und die

eingesetzten Geräte,
■ die besonderen Gefahren und Erschwernisse an der Tauchstelle,
■ das Verhalten bei Unfällen und Störungen sowie
■ die Gefahren, denen der Taucher durch den Propellerantrieb eines Bootes ausge-

setzt ist.
– Die Abstiegsgeschwindigkeit wird vom THW-Bergungstaucher bestimmt. Die höchst-

zulässige Auftauchgeschwindigkeit beträgt zehn Meter pro Minute. 
Bei längeren, tieferen oder Tauchgängen mit erhöhter Arbeitsleistung ist die Auf-
stiegsgeschwindigkeit ab zehn Meter auf fünf Meter pro Minute und ab drei Meter
auf drei Meter pro Minute zu reduzieren. Ein Sicherheitsstopp ist bei jedem Tauch-
gang einzuhalten. Ausnahmen sind nur bei der Menschenrettung zulässig. 
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– Der THW-Bergungstaucher der Stufe 1 darf im Regelfalle bis zehn Meter Tiefe,
THW-Bergungstaucher der Stufen 2 und 3 bis 20 Meter Tiefe absteigen. Sofern die
Vorgaben nach Abschnitt 5.7 erfüllt sind, kann die Tiefe für THW-Bergungstaucher
der Stufe 2 und 3 auf 30 Meter erweitert werden. Taucher, die bis zu einer Tauchtie-
fe von 30 m eingesetzt werden sollen, müssen erfahrene Taucher sein und benötigen
eine Freigabe durch den zuständigen Tauchausbilder. 
Als erfahren kann ein Taucher gewertet werden, wenn er mindestens 100 Tauchgän-
ge mit einer Mindesttauchzeit von 60 Stunden unter Einsatzbedingungen im Freige-
wässer nachweisen kann. Die Freigabe durch den örtlichen Tauchausbilder beinhaltet
eine schrittweise Heranführung an diese Tauchtiefe. Die Freigabe ist im Taucher-
Dienstbuch/-Logbuch zu bestätigen. 

– Der THW-Bergungstaucher hat den Tauchgang sofort abzubrechen, wenn er Un-
wohlsein verspürt, die aktive Warneinrichtung oder das Reserveventil des Gerätes an-
spricht oder Anzeichen für Mängel am Gerät festgestellt werden.

– Der Tauchtrupp darf während des Taucheinsatzes nicht durch zusätzliche Arbeiten,
vor allem nicht durch das Steuern oder Fortbewegen des Bootes, von seinen Aufga-
ben abgehalten werden.
In Gewässern mit besonderen Erschwernissen (Definition zu „besondere Erschwer-
nisse“ siehe Anlage 1) darf nur mit einer betriebsbereiten Sprecheinrichtung getaucht
werden. Die Hinzuziehung eines Gewässerkundigen wird empfohlen.

– In Gewässern mit besonderen Erschwernissen sowie bei der Handhabung schwerer
Geräte darf ausschließlich mit schlauchversorgten Tauchgeräten getaucht werden
(Definition zu „besondere Erschwernisse“ siehe Anlage 1).

– Beim Tauchen an Wehranlagen besteht Lebensgefahr! Bei Einsätzen an Wehranlagen
ist nach den erstellten Einsatzplänen in Abstimmung mit dem Betreiber zu verfahren.
In dem Einsatzplan ist insbesondere zu regeln, wie der geschlossene Zustand der An-
lage zweifelsfrei (zum Beispiel Einsatz einer Kamera, Erkundungstauchgang im „Un-
terwasser“ des Wehres) festgestellt werden kann.

– Wenn bei Einsätzen an Wehranlagen oder sonstigen Wasserbauten Zweifel bestehen,
ob die Wehrfelder geschlossen sind, so hat der Tauchgang so lange zu unterbleiben,
bis alle Zweifel z.B. durch den Einsatz einer Unterwasserkamera beseitigt sind!

– Bei Taucheinsätzen in schiffbaren Gewässern soll nach Möglichkeit ein Schifffahrts-
kundiger oder ein Vertreter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung anwesend sein.

– Der Einstieg des THW-Bergungstauchers soll möglichst nahe am Einsatzort liegen.
Sofern ein Arbeiten vom Ufer aus nicht möglich ist, ist hierfür eine geeignete „Ar-
beitsplattform“ (z.B. Wasserfahrzeuge der Fgr. W) einzusetzen. Es ist darauf zu ach-
ten, dass der THW-Bergungstaucher nicht durch Propellerbetrieb gefährdet wird!

– Der Taucheinsatzführer darf Tauchgänge nicht zulassen, die den Taucher gefährden.
Eine Gefährdung liegt vor, bei:
■ Sichtverhältnissen, die eine Beobachtung der Tauchstelle durch den Signalmann

nicht zulassen (Ausnahmen hiervon sind Tauchgänge bei Nacht und unter Eis, wo-
bei hier eine gesteigerte Aufmerksamkeit durch den Signalmann gegeben ist),

■ Gewitter,
■ Strömungsgeschwindigkeiten (ab 2,5 m/s) oder Wellenhöhe des Wassers, die einen

Einsatz unter Wasser unmöglich machen,
■ mit Eis bedeckten, strömenden Gewässern.
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– Für Suchaufgaben dürfen maximal drei THW-Bergungstaucher mit Handleinen ver-
bunden werden, wenn zusätzlich zur Signalleine mindestens zu einem Bergungstau-
cher Sprechverbindung besteht. Die Signal- oder Telefonleine sollte am mittleren
THW-Bergungstaucher befestigt sein.

– Bei Wintereinsätzen ist die Gefahr der Gerätevereisung an der Luft zu beachten.
– Von jedem Taucheinsatz ist ein Taucheinsatzprotokoll mit Gefährdungsbeurteilung

nach Anlage 6 anzufertigen, in dem aufgeführt wird, welche Personen und Geräte
nach den Abschnitten 4.1 und 4.2 eingesetzt und welche Tauchzeiten erforderlich wa-
ren.

6.7.2 Taucheinsätze bei Eisunfällen

Zusätzlich zu den Grundsätzen im Abschnitt 6.7.1 gelten bei Taucheinsätzen bei Eisun-
fällen folgende Einsatzgrundsätze:
– Zur Rettung von in Eis eingebrochenen Personen ist der Taucheinsatz grundsätzlich

von einer Arbeitsplattform (zum Beispiel Schlauchboot mit Eisschlitten, Steckleiter)
aus durchzuführen

– Wegen der besonderen Gefahren und Schwierigkeiten derartiger Einsätze ist grund-
sätzlich eine Sprechverbindung zum THW-Bergungstaucher herzustellen, Signalblit-
zer oder Signallampen sind mitzuführen.

– Wegen der besonderen Gefährdung der THW-Bergungstaucher ist grundsätzlich nur
der unmittelbare Bereich (die Länge der Signal- und Telefonleine ist auf 25 Meter zu
begrenzen) unter der Einbruchstelle und gegebenenfalls weiterer Einstiegsstellen ab-
zusuchen.

– Bei mit Eis bedeckten, strömenden Gewässern ist ein Taucheinsatz nicht zulässig.
– Ist die Sprechverbindung nicht mehr möglich, ist der Taucheinsatz abzubrechen.
– Ist die Verbindung zwischen THW-Bergungstaucher und Signalmann unterbrochen,

so hat der THW-Bergungstaucher auf der Stelle zu verbleiben und auf den Sicher-
heitstaucher zu warten, da er sich sonst orientierungslos zu weit von der Abtauchstel-
le entfernen und seine Rettung erschweren könnte.

– Die Verwendung von Handleinen ist nicht zulässig.

6.8 Notfallmaßnahmen

Bei jedem Tauchunfall ist nach standortspezifischen Notfallmaßnahmen zu verfahren,
die vom Leiter des Tauchdienstes ständig fortgeschrieben werden.
Im Notfallplan ist insbesondere zu regeln:
– Alarmierung der zuständigen (Rettungs-)Leitstelle nach einem Tauchunfall
– Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
– Erweiterte Sofortmaßnahmen nach Abschnitt 4.3 auf Anordnung des Taucheinsatz-

führers
– Anfahrt zur Tauchstelle
– Hubschrauberlandeplatz 
– Medizinischer Rat über „Taucher-Notruf“
– Weitere Telefonnummern
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– Dokumentation in einem Tauchunfallprotokoll
– Verbleib eines verwendeten Tauchcomputers beim Patienten zur Auswertung im The-

rapiezentrum

7 Instandhaltung der Tauchausrüstung

7.1 Allgemein

Tauchgeräte und Hilfsgeräte (zum Beispiel Tauchcomputer, Tauchanzug, Lampen, Lei-
nen, Rettungswesten) müssen pfleglich behandelt, sorgfältig gewartet und regelmäßig
geprüft werden. Für jeden Ortsverband mit Bergungstauchern sollte ein Tauchgeräte-
wart zur Verfügung stehen.

Die Tauchausrüstung ist entsprechend den Gebrauchsanleitungen der Hersteller oder
allgemeingültigen Regeln zu reinigen, zu desinfizieren und zu prüfen. Tauchgeräte sind
erst dann wieder einsatzbereit, wenn sie geprüft und freigegeben worden sind. 

Stehen den THW-Ortsverbänden eigene Werkstätten für Tauchgeräte nicht zur Verfü-
gung, so sollen zentrale Werkstätten eingerichtet werden, sofern diese Aufgabe nicht
von einem benachbarten THW-Ortsverband übernommen werden kann. Alternativ
kann auch auf entsprechende Dienstleister zurückgegriffen werden. Das Personal der
Werkstatt bedarf zur Durchführung seiner Aufgaben einer eingehenden Ausbildung, die
durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem Atemschutzgerätewart-Lehrgang sowie ei-
ner Fortbildung über technische Besonderheiten der Tauchausrüstung an einer aner-
kannten Ausbildungsstätte nachgewiesen werden muss.

Tauchgeräte und Druckgasbehälter sind in den vorgesehen Halterungen in den Fahrzeu-
gen der ÖGA Tauchen zu transportieren. Fehlen solche Halterungen, dürfen Tauchgeräte
und Atemluftbehälter nur in nach geltendem Gefahrgutrecht geeigneten Transportbehäl-
tern oder Transportkisten transportiert werden. Außerdem ist auf Ladungssicherung
nach der Straßenverkehrsordnung zu achten.

7.2 Monatlich durchzuführende Arbeiten

Die Einsatzbereitschaft der Tauch- und Rettungsgeräte ist monatlich zu überprüfen.
Hierbei ist insbesondere auf einwandfreie Funktion, Dichtheit und ausreichenden
Atemgasvorrat zu achten. Bei einem Druckverlust von zehn Prozent des vorgeschriebe-
nen Fülldruckes sind die Druckgasbehälter auszuwechseln.

7.3 Halbjährlich auszuführende Arbeiten

Sämtliche Tauch- und Rettungsgeräte sind der Werkstatt zu übergeben und einer den
Vorschriften der Hersteller entsprechenden Prüfung zu unterziehen.
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8 Lagerung und Gerätenachweis

8.1 Lagerung

Tauchgeräte sind trocken zu lagern. Sie sind vor mechanischen Beschädigungen und vor
der Einwirkung von Sonnenstrahlen oder sonstigen Wärmeeinflüssen zu schützen. Ein-
zulagernde Tauchgeräte sind in Regalen oder luftigen Schränken unterzubringen, die in
kühlen, trockenen Räumen stehen. In den Lagerräumen dürfen nicht gleichzeitig Che-
mikalien und Lösungsmittel sowie kein Benzin u.ä. untergebracht sein.

Nicht einsatzbereite Geräte sind getrennt aufzubewahren und entsprechend zu kenn-
zeichnen.

8.2 Gerätenachweis

Der Tauchgerätewart hat einen Geräte- und Prüfnachweis zu führen. Die Prüfungen
sind zusätzlich am Gerät für den Nutzer erkennbar zu dokumentieren.

Der Gerätenachweis muss über den Verbleib eines jeden Gerätes Auskunft geben. Er ist
bis zur Aussonderung des Gerätes aufzubewahren.

In den Prüfungsnachweisen ist mindestens zu dokumentieren:
– Bezeichnung und Hersteller des Gerätes
– interne Kenntnisse über das Gerät
– Seriennummer der einzelnen Baugruppen
– Fälligkeit von Prüfungen der einzelnen Baugruppen
– Prüfergebnisse der vorgeschriebenen Prüfungen nach Herstellerangaben
– Durchgeführte Arbeiten und Reparaturen
– Unterschrift des Gerätewartes, der die Arbeiten, Prüfungen oder Reparaturen verant-

wortlich durchgeführt hat
– Wiederkehrender Kontrollvermerk des/r Ortsbeauftragten
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Anlage 1
Begriffsbestimmungen und technische Anforderungen

Auftauchen (Aufstieg) ist das Aufsuchen einer geringeren Wassertiefe
Austauchen ist ein Auftauchen zur Wasseroberfläche
Besondere Erschwernisse beim Einsatz, bei Aus- und Fortbildung liegen z.B. vor bei
– Tauchen in Strömung von mehr als 1,5 m/s
– Einsätzen in oder unter Wracks oder Bauwerken (Rohre, Pfahlroste, Durchschlupfe)
– Tauchgängen mit der Gefahr des Verhakens
– Ansaugöffnungen von Saugrohrleitungen
– Unterspülungen
– einsturzgefährdeten Wänden
– Unterwassersprengarbeiten

Einsatzbedingungen sind z.B. Gezeiten, Strömung, Schiffsverkehr, Wassertemperatur,
Gesundheitsgefährdung durch Gewässer, Witterung.

Leichttauchgeräte sind für das Tauchen im THW zugelassene Tauchgeräte mit Druck-
luft nach DIN EN 250, aus denen der Taucher atemgesteuert mit Atemgas versorgt
wird. Bei Leichttauchgeräten mit Nitrox-Gasgemischen ist zusätzlich die DIN EN
13949 zu beachten.

Leinen
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Art, Begriffsbestimmung Länge Durchmesser Seil-Zugkraft

Grundtau 24 bis 28 mm
Zur Orientierung des Bergungs-
tauchers zwischen Oberfläche 
und Arbeitsplatz unter Wasser

Handleinen höchstens 1,5 m mind. 6 mm mind. 1000 N
Verbindungsleinen zwischen zwei 
Bergungstauchern, schwimmfähig,
an den Seilenden sind Handschlaufen 
zulässig

Laufleinen höchstens 40 m mind. 8 mm mind. 2000 N
Zur Orientierung des Bergungs-
tauchers, hauptsächlich zur Durch-
führung von Sucharbeiten 

Signalleinen 50 m, 10 bis 14 mm mind. 2000 N
Zur Sicherung des Bergungstauchers, im begründeten 
schwimmfähig, gut erkennbar einge- Einzelfall 80 m
färbt, Verbindung vom Signalmann 
zum Bergungstaucher zur Signalgebung 

Telefonleinen 50 m, 8 bis 14 mm mind. 2000 N
Sind Signalleinen, in die Telefonkabel höchstens 80 m
zugentlastet eingeflochten sind



Nullzeit ist die maximale Tauchzeit vom Verlassen der Oberfläche bis zum Beginn des
Austauchens, bei der noch keine Dekompressionspausen erforderlich sind.

Schlauchversorgte Leichttauchgeräte nach DIN EN 15333-1 und 2 sind Tauchgeräte,
bei denen Taucher von einer Atemgasversorgungsanlage über eine Kontroll- und Regel-
einrichtung und eine Versorgungsleitung mit Atemgas von der Oberfläche versorgt wer-
den und zusätzlich für den Notfall einen Reserveatemgasvorrat mit sich führen.

Sicherheitstaucher ist ein zur Sicherheit der eingesetzten Bergungstaucher zum soforti-
gen Einsatz am Gewässer bereitstehender Taucher.

Signalmann sichert und überwacht den Taucheinsatz.

Taucheinsatzführer berät die Einsatzleitung und ist für die Durchführung des Tauchein-
satzes im Einzelnen verantwortlich. Insbesondere hat er die Erkundung und Beurteilung
des Gewässers und die Absicherung der Einsatzstelle gegen Störungen und Gefahren zu
veranlassen und zu überwachen.
Der Taucheinsatzführer hat die Führung und Verantwortung für den Einsatz des Tauch-
trupps, der Bootsbesatzung und weiterer, unmittelbar im Zusammenhang mit dem
Taucheinsatz tätig werdender Einsatzkräfte.

Taucher-Druckkammern sind Druckbehälter, die der Behandlung erkrankter Taucher
dienen.

Tauchdienstbuch ist der Nachweis über geleistete Tauchgänge.

Taucheinsatz ist die Gesamtheit der Tauchgänge am gleichen Ort zur Durchführung ei-
nes Unterwasser-Einsatzauftrages.

Tauchgang ist ein zeitlich begrenzter, einmaliger Aufenthalt unter Wasser. Ein Ausbil-
dungstauchgang bzw. Übungstauchgang dauert mindestens zwanzig Minuten. Tauch-
gänge im Sinne dieser Vorschrift erfolgen ausschließlich im Dienst, Freizeittauchgänge
sind nicht anzurechnen. 

Tauchschutzhelme sollen den Taucher vor Kopfverletzungen schützen und eine geeigne-
te Farbgebung soll die Auffindbarkeit des Tauchers erleichtern. 

Tauchstelle ist der Einsatzbereich des Tauchtrupps, der den Einstieg des Tauchers, den
Tätigkeitsbereich unter Wasser und den Ausstieg umfasst. 

Tauchtrupp besteht aus einem Bergungstaucher, einem Sicherheitstaucher und einem
Signalmann.

Tauchtiefendruck ist der in der Tauchtiefe herrschende Umgebungsdruck.
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Anlage 2
Leinenzugzeichen

Als Leinenzugzeichen sind folgende Zeichen festgelegt:
(X bedeutet: ein Leinenzug)

Weitere Leinenzugzeichen können zwischen Bergungstaucher und Signalmann verein-
bart werden.
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Zeichen Vom Taucher gegeben Vom Signalmann gegeben

X – Notsignal – – Notsignal –
Ich bin in Not Sofort Tauchgang abbrechen!

XX Nach links!

XXX Nach rechts!

XXXX Ich tauche aus! Austauchen!

XXXXX Alles in Ordnung! Alles in Ordnung?



Anlage 3
Maximale Aufenthaltszeiten unter Wasser (Austauchtabellen)

Aus der BGV C23 (bisher VBG 39) – Unfallverhütungsvorschrift „Taucherarbeiten“
vom 1. Oktober 1979 in der Fassung vom 1. Januar 2012 auszugsweise übernommen
und auf die Erfordernisse dieser Vorschrift angepasst.

Für den Einsatz von Mischgas als Atemgas wird auf die Empfehlungen des Fachaus-
schusses Tiefbau für Mischgas-Taucheinsätze in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.
Für das Tauchen im THW können offene Systeme mit einem Mischungsverhältnis von
maximal 40 Vol. % Sauerstoff und 60 Vol. % Stickstoff bei entsprechender Ausbildung
verwendet werden.
Vor Inbetriebnahme hat der Taucher den Sauerstoffgehalt mit einem Messgerät zu über-
prüfen.

Erläuterungen zu den Austauchtabellen:

1. Allgemeines

In dieser Anlage sind alle mit dem Austauchen in Verbindung stehenden Tabellen wie
folgt zusammengefasst:
– Tabelle 1: Maximale Aufenthaltszeit unter Wasser bei Tauchtiefen bis 10,5 Meter
– Tabelle 2: Austauchen mit Druckluft bei Tauchtiefen von mehr als 10,5 Metern
– Tabelle 3: Korrektur der Tauchtiefe bei einer Höhenlage der Tauchstelle in mehr als

300 Metern über Normal Null (NN)
– Tabelle 4: Zeitzuschlag für das Austauchen nach Wiederholungstauchgängen

2. Begrenzung des Geltungsbereiches der Tabelle 2

– Gesamtzeit eines Tauchganges
Die Gesamtzeit eines Tauchganges darf für Tauchgänge bis 10,5 m Tiefe die in der Ta-
belle 1 angegebenen bzw. für Tauchgänge über 10,5 m die in Tabelle 2 angegebenen
Nullzeit-Werte nicht überschreiten. Die unterhalb der Nullzeit aufgeführten Werte
sind ausschließlich für den Notfall gedacht.

– Tauchtiefe
Die Tabellen gelten für Tauchtiefen bis 30 m. Die in den Tabellen für Tauchtiefen bis
36 m aufgeführten Werte sind ausschließlich für den Notfall gedacht; sie dürfen im
Normalfall nicht erreicht werden.

– Luftdruck an der Tauchstelle
Die in den Tabellen angegebenen Werte sind auf einen Luftdruck an der Tauchstelle
von 1000 hPa (= 1 bar) berechnet. Bei Absinken des Luftdrucks unter 970 hPa infol-
ge der Höhenlage der Tauchstelle (= 300 m über NN) und wetterbedingter Luft-
druckschwankungen (= Tiefdrucklage) sind die in Tabelle 3 angegebenen Korrektu-
ren vorzunehmen (siehe Abschnitt 6).
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Die Angabe der Höhenlage der Tauchstelle dient lediglich als Hilfsgröße, entschei-
dend ist der Luftdruck an der Tauchstelle.

– Wiederholungstauchgänge
Wiederholungstauchgänge sind Tauchgänge, die in weniger als 12 Stunden Abstand
auf das Ende des vorangegangenen folgen. Die in der Tabelle 2 angegebenen Zeiten
gelten nur für einmalige Tauchgänge. Für die Ermittlung der Austauchzeiten nach
Wiederholungstauchgängen sind die in Abschnitt 7 angegebenen Hinweise zu beach-
ten.

3. Allgemeine Handlungsanweisungen

Ist ein Arbeiten in unterschiedlichen Wassertiefen erforderlich, ist der Tauchgang so zu
planen, dass mit der Arbeit in der größten Tiefe begonnen wird und die jeweils folgen-
de Arbeitsstelle in geringerer Wassertiefe liegt.

Auch bei Arbeiten in Wassertiefen von weniger als 7 m ist ein wiederholtes Aus- und
Abtauchen zu vermeiden („Jo-Jo-Tauchen“), da hierdurch das Dekompressionsrisiko
deutlich ansteigt.

Beim Austauchen ohne Haltezeiten darf die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit 10
m/min nicht überschreiten. Beim Austauchen mit Haltezeiten sind die in den Tabellen
enthaltenen Vorgaben einzuhalten. 

Bei längeren Tauchgängen oder Tauchgängen mit erhöhter Arbeitsleistung ab jeweils
unter 10 m ist die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit ab 10 Meter auf 5 m/min und ab
3 Meter auf 3 m/min einzuhalten. 

Hat ein Taucher versehentlich Haltezeiten nicht eingehalten, hat er sofort nach dem Er-
reichen der Wasseroberfläche wieder auf die Haltestufe abzutauchen, die er als erste zu
schnell verlassen hat. Für die Bestimmung der Haltezeiten des nachgeholten Austau-
chens ist die Zeit des vorangegangenen Tauchganges um die Zeit zu verlängern, die zum
erneuten Erreichen der untersten zu schnell verlassenen Haltestufe erforderlich ist.

Grundsätzlich darf ein Taucher, der unmittelbar nach seinem eigenen Taucheinsatz als
Sicherungstaucher eingesetzt werden soll, nicht die maximal zulässige Tauchzeit aus-
schöpfen.

4. Handhabung der Austauchtabelle

Die Austauchtabelle gilt für das Austauchen nach mittelschwerer Arbeit. Hat der Tau-
cher schwere körperliche Arbeit geleistet, ist die erforderliche Austauchzeit bei der
nächsthöheren Tauchzeitenstufe abzulesen.

Entspricht die Aufenthaltsdauer im Wasser oder die erreichte Tauchtiefe nicht einem der
in der Tabelle angegebenen Werte, ist für die Ermittlung der Austauchzeiten der jeweils
nächsthöhere Wert anzusetzen.
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Die in der Tabelle angegebene Haltezeit beinhaltet die Zeit für den Aufstieg in die
nächsthöhere Haltstufe bzw. an die Wasseroberfläche. Das bedeutet, dass die letzte Mi-
nute der jeweiligen Haltezeit für den Aufstieg auf die nächsthöhere Stufe verwendet
werden kann.

5. Verhalten des Tauchers in der Zeit nach dem Tauchgang

Innerhalb von zwei Stunden nach dem Ende des Tauchganges darf der Taucher nicht für
körperlich schwere Arbeit eingeteilt werden.

6. Tauchen in Höhen von mehr als 300 m über NN bzw. Luftdruck 
an der Tauchstelle unter 970 mbar

Beim Absinken des Luftdruckes an der Einstiegsstelle unter einen Wert von 970 mbar
ist die Austauchzeit um die in der Tabelle 3 angegebenen Werte zu verlängern. Dies ist
in der Regel bei einer Höhenlage der Einstiegsstelle von mehr als 300 m über NN der
Fall; In Abhängigkeit von wetterbedingten Luftdruckschwankungen kann auch bereits
früher – aber auch später – eine Korrektur erforderlich sein.

Die Berechnung der rechnerischen Tiefe erfolgt nach der nachfolgend beschriebenen
Methode:
1. Bestimmung der tatsächlichen Tauchtiefe
2. Ermitteln der Höhe der Taucheinstiegsstelle in Metern über NN bzw. des Luftdrucks
3. Ablesen der rechnerischen Tauchtiefe aus Tabelle 3: Die rechnerische Tauchtiefe ist

der Wert, der im Schnittpunkt der tatsächlichen Tauchtiefe mit der Spalte der Höhen-
lage bzw. des Luftdrucks liegt.

Beispiel:
Tatsächliche Tauchtiefe: 20 m
Höhenlage der Tauchstelle: 850 m
Rechnerische Tauchtiefe: 24 m

Der Wert der rechnerischen Tauchtiefe ist die Grundlage für die Ablesung der Austauch-
zeiten der Tabelle 2.

7. Wiederholungstauchen

Bei Tauchgängen, die in der Tabelle 2 in den letzten Spalten mit „ja“ gekennzeichnet sind,
ist innerhalb von 12 h ein weiterer Tauchgang (Wiederholungstauchgang) zulässig.

Die Ermittlung der Austauchzeiten und -stufen nach einem Wiederholungstauchgang ist
auf die in den Abschnitten 7.2 und 7.3 angegebene Art und Weise möglich.

Bei Wiederholungstauchgängen im Tauchtiefenbereich > 7 m ist nach Möglichkeit, auch
wenn nach Tabelle keine Haltezeiten erforderlich sind, eine Haltezeit von 3 Minuten auf
der 3 m-Stufe einzuhalten.
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Zur Bestimmung der Austauchzeit und -stufen nach einem Wiederholungstauchgang wird
die tatsächliche Zeitdauer des Wiederholungstauchganges um einen in der Tabelle 4 abzu-
lesenden Zeitzuschlag verlängert. Dieser Zeitzuschlag lässt sich im Schnittpunkt der Spal-
te für das Oberflächenintervall mit der Zeile für die Tauchtiefe des Wiederholungstauch-
ganges ablesen. Der Zeitzuschlag wird ausschließlich durch die Kenndaten des
Wiederholungstauchganges vorgegeben, die Kenndaten des vorangegangenen Tauchgan-
ges werden durch den Vermerk in der letzten Spalte der Tabelle 2 berücksichtigt.

Berechnungsbeispiel:
1. Tauchgang: (20 m Tauchtiefe)

(35 min Tauchzeit)
= Wiederholungstauchgang möglich

Wiederholungstauchgang 15 m Tauchtiefe
30 min Tauchzeit
90 min Oberflächenintervall

aus Tabelle 4: 70 min Zeitzuschlag
= rechnerische Tauchzeit: 100 min
Aus Tabelle 2: Austauchzeit 06:00 min, somit nicht zulässig!

Anmerkung:
Die Werte in Klammern sind für die Ermittlung nicht erforderlich, sie dienen als Ver-
gleichszahlen zur Berechnung in Abschnitt 7.3.

Abweichend von Abschnitt 7.2 ist die Ermittlung der Austauchzeiten auch nach folgen-
dem Muster möglich:

Die beiden durchgeführten Tauchgänge werden zu einem zusammengefasst, indem die
einzelnen zusammengefügt werden und die im Verlauf beider Tauchgänge größte er-
reichte Tiefe angesetzt wird. Die Ermittlung der Austauchzeit erfolgt mit Hilfe der Ta-
belle 2.

Berechnungsbeispiel:
1. Tauchgang: 20 m Tauchtiefe

35 min Tauchzeit
= Wiederholungstauchgang möglich

Aus Tabelle 2: Austauchzeit 01:45 min

Wiederholungstauchgang 15 m Tauchtiefe
30 min Tauchzeit
(90 min Oberflächenintervall)

= rechnerische Tauchzeit: 65 min
= rechnerische Tauchtiefe: 20 m
Aus Tabelle 2: Austauchzeit 21:30 min, somit im Rahmen dieser Regel

nicht zulässig!

Anmerkung:
Die Werte in Klammern sind für die Ermittlung nicht erforderlich, sie dienen als Ver-
gleichszahlen zur Berechnung in Abschnitt 7.2.
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Tabelle 1: Maximale Aufenthaltszeit unter Wasser bei Tauchtiefen bis 10,5 m (in Minuten)

* Oberflächenintervall ist die Zeit zwischen Beendigung des ersten Tauchgangs und Beginn des
Wiederholungstauchgangs.

Tauchtiefe (m) Oberflächenintervall*
(in Stunden)

12 6 4

7,5 360 360 360

9,0 360 330 300

10,5 270 250 240

Tabelle 2: Drucklufttabelle

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

165 1:00 – – – – – – 1:00 ja

170 0:45 – – – – – 3 3:45 ja

180 0:45 – – – – – 5 5:45 ja

Tauchtiefe 12 m

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

80 1:15 – – – – – – 1:15 ja

90 1:00 – – – – – 3 4:00 ja

100 1:00 – – – – – 5 6:00 ja

110 1:00 – – – – – 7 8:00 ja

120 1:00 – – – – – 12 13:00 ja

Tauchtiefe 15 m
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Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

50 1:30 – – – – – – 1:30 ja

55 1:15 – – – – – 3 4:15 ja

60 1:15 – – – – – 5 6:15 ja

70 1:15 – – – – – 7 8:15 ja

80 1:15 – – – – – 15 16:15 ja

Tauchtiefe 18 m

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

35 1:45 – – – – – – 1:45 ja

40 1:30 – – – – – 3 4:30 ja

45 1:30 – – – – – 5 6:30 ja

50 1:30 – – – – – 7 8:30 ja

60 1:30 – – – – – 15 16:30 ja

70 1:30 – – – – – 20 21:30 ja

Tauchtiefe 21 m
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Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

25 2:00 – – – – – – 1:45 ja

30 1:45 – – – – – 3 4:30 ja

35 1:45 – – – – – 5 6:30 ja

40 1:45 – – – – – 7 8:30 ja

45 1:45 – – – – – 10 16:30 ja

50 1:45 – – – – – 15 21:30 ja

Tauchtiefe 24 m

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

25 2:00 – – – – – – 1:45 ja

30 1:45 – – – – – 3 4:30 ja

35 1:45 – – – – – 5 6:30 ja

40 1:45 – – – – – 7 8:30 ja

45 1:45 – – – – – 10 16:30 ja

50 1:45 – – – – – 15 21:30 ja

Tauchtiefe 27 m
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Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

15 2:30 – – – – – – 2:30 ja

20 2:15 – – – – – 3 5:15 ja

25 2:15 – – – – – 5 7:15 ja

30 2:15 – – – – – 10 12:15 ja

35 2:00 – – – – 3 12 17:00 ja

Tauchtiefe 30 m

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

12 2:45 – – – – – – 2:45 ja

15 2:30 – – – – – 3 5:30 ja

20 2:30 – – – – – 5 7:30 ja

25 2:15 – – – – 3 7 12:15 ja

30 2:15 – – – – 3 12 17:15 ja

Tauchtiefe 33 m

Tauch- Aufstieg bis Haltezeiten während des Austauchens Gesamtzeit Wieder-
zeit zur ersten auf den Austauchstufen der Dekom- holungs-

Austauchstufe pression Tauchgang
(min) (min:sec) (min) (min:sec) möglich

18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m

10 3:00 – – – – – – 3:00 ja

15 2:45 – – – – – 3 5:45 ja

20 2:45 – – – – – 7 9:45 ja

25 2:30 – – – – 3 12 17:30 ja

Tauchtiefe 36 m
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Tabelle 3: Korrekturtabelle für Tauchgänge in Höhen über 300 m („rechnerische Tauchtiefe“) 
(siehe Abschnitt 6 der Erläuterungen)

Tatsäch- Höhenlage/atmosphärischer Druck an der Tauchstelle
liche

Tauchtiefe 300 – 500 m – 1000 m – 1500 m – 2000 m – 2500 m – 3000 m
970 – 900 mbar – 850 mbar – 800 mbar – 750 mbar – 700 mbar

– 950 mbar

5 m 9 m 9 m 9 m 9 m 12 m 12 m

6 m 9 m 9 m 9 m 12 m 12 m 15 m

7 m 9 m 9 m 12 m 12 m 15 m 15 m

8 m 9 m 12 m 12 m 15 m 15 m 18 m

9 m 12 m 12 m 15 m 15 m 18 m 18 m

10 m 12 m 15 m 15 m 15 m 18 m 21 m

11 m 15 m 15 m 15 m 18 m 18 m 21 m

12 m 15 m 15 m 18 m 18 m 21 m 24 m

13 m 15 m 18 m 21 m 21 m 21 m 24 m

14 m 18 m 18 m 21 m 21 m 24 m 27 m

15 m 18 m 18 m 21 m 24 m 24 m 27 m

16 m 18 m 21 m 24 m 24 m 27 m 30 m

17 m 21 m 21 m 24 m 24 m 27 m 30 m

18 m 21 m 24 m 24 m 27 m 30 m 30 m

19 m 21 m 24 m 27 m 27 m 30 m 33 m

20 m 24 m 24 m 27 m 30 m 30 m 33 m

21 m 24 m 27 m 27 m 30 m 33 m 36 m

22 m 24 m 27 m 30 m 30 m 33 m 36 m

23 m 27 m 27 m 30 m 33 m 36 m 39 m

24 m 27 m 30 m 30 m 33 m 36 m 39 m

25 m 27 m 30 m 33 m 36 m 39 m 42 m

26 m 30 m 30 m 33 m 36 m 39 m 42 m

27 m 30 m 33 m 36 m 39 m 42 m 45 m

28 m 30 m 33 m 36 m 39 m 42 m 45 m

29 m 33 m 36 m 36 m 39 m 45 m 48 m

30 m 33 m 36 m 39 m 42 m 45 m 48 m

31 m 36 m 36 m 39 m 42 m 45 m 51 m

32 m 36 m 39 m 42 m 45 m 48 m 51 m

33 m 36 m 39 m 42 m 45 m 48 m 54 m

34 m 39 m 39 m 42 m 45 m 51 m 54 m

35 m 39 m 42 m 45 m 48 m 51 m 57 m

36 m 39 m 42 m 45 m 48 m 54 m 57 m
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Tabelle 4: Zeitzuschlag für das Austauchen nach Wiederholungstauchgängen 
(siehe Abschnitt 7 der Erläuterungen)

* Oberflächenintervall ist die Zeit zwischen Beendigung der Dekompression des ersten Tauchgangs
und Beginn des Wiederholungstauchgangs (angegeben in min)

Tauchtiefe des Oberflächenintervall* (in min)
Wiederholungs-

Tauchgangs – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 – 180 – 240 – 300 – 360 – 720

– 15 m 110 90 80 70 60 50 40 30 20 15

– 18 m 85 70 60 55 50 40 30 20 10 10

– 20 m 65 55 50 45 40 30 25 15 10 10

– 23 m 55 45 45 40 35 25 20 15 10 5

– 26 m 50 40 35 35 25 25 15 15 10 5

– 29 m 45 35 35 30 25 20 15 10 10 5

– 32 m 40 30 30 25 25 20 15 10 10 5

– 35 m 35 30 25 25 20 20 15 10 5 5



Anlage 4
Anerkennung vergleichbarer Ausbildung

Für nachstehend aufgeführte Ausbildung ist die Anerkennung zum THW-Bergungstau-
cher der entsprechenden Stufe möglich. Vor dem Einsatz als THW-Bergungstaucher ist
sicherzustellen, dass Personen mit einer vorgenannten Ausbildung die Bestimmungen
dieser Vorschrift kennen und durch Teilnahme an praktischen Übungen unter einsatz-
mäßigen Bedingungen in das Tauchen im Technischen Hilfswerk eingewiesen sind und
sie hierbei ihre Befähigung nachgewiesen haben.

THW-Bergungstaucher Stufe 1

– Feuerwehrtaucher Stufe 1
– Taucher gemäß GUV-R 2101 (Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen) mit Zusatz-

ausbildung

THW-Bergungstaucher Stufe 2

– Feuerwehrtaucher Stufe 2
– Taucher der Marine gemäß MDv 450/1
– Taucher des Heeres gemäß HDv 287/300
– Taucher der Polizei gemäß PDv 415
– Taucher gemäß GUV-R 2101 mit der Fortbildung „Arbeiten unter Wasser“
– Forschungstaucher gemäß GUV-R 2112
– Schiffstaucher der Marine
– Pioniertaucher des Heeres mit Unteroffiziers-Lehrgang

THW-Bergungstaucher Stufe 3

– Feuerwehrtaucher Stufe 3 mit Zusatzausbildung
– „Geprüfter Taucher“ gemäß „Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Ab-

schluss Geprüfter Taucher/Geprüfte Taucherin“ vom 25. Februar 2000
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Anlage 5
Hinweise für die Bildung eines Prüfungsausschusses

Prüfungsausschuss Taucher

Der Prüfungsausschuss für die THW-Bergungstaucherprüfung der Stufen 1 und 2 wird
von dem Ortsbeauftragten und Lehrtaucher der Ausbildungsstätte berufen. 

Drei Lehrtaucher der Stufe 2 bilden, zusammen mit dem Tauchermeister, einen Prü-
fungsausschuss zur Prüfung von Tauchern Stufe 3.

Prüfungsausschuss Lehrtaucher

Die in der Bundestauchleitertagung vertretenen Ortsverbände wählen (ggf. auf elektro-
nischem Weg) aus den Lehrtauchern der Stufe 2 ein 6-köpfiges „Leitungsgremium der
Lehrtaucher“. Dieses ist Anerkennungsgremium im Sinne der Anlage 8.

Das Leitungsgremium der Lehrtaucher wird alle 3 Jahre neu gewählt. 

Drei Lehrtaucher der Stufe 2 bilden einen Prüfungsausschuss zur Prüfung von Lehrtau-
chern der Stufe 1 und 2.

Alle Ausschussmitglieder müssen sich im aktiven Dienst befinden.
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Anlage 6
Gefährdungsbeurteilung/Taucheinsatzprotokoll

Landes-/Länderverband: 

Ortsverband:

1. Alarmierung

Datum: Uhrzeit:

Einsatzort:

Einsatzgrund:

Alarmierung durch: Uhrzeit der Alarmierung:

Einsatzleitung/Anforderer:

Taucheinsatzführer: 

Einsatzbeginn: Einsatzende:

2. Rettungsplanung
Anschrift Telefon

Rettungsleitstelle:

Nächster Taucherarzt:

Nächstes Krankenhaus:

Nächste Druckkammer:
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Taucher Sicherheitstaucher Ein- und Tauch- Anf.-/End- max. Gerät
(Gruppe Ausstiegszeit zeit druck Tiefe

kennzeichnen)

/ /

/ /

/ /

/ /

3. Einsatzkräfte

Tauchtrupp 1. Einsatz

Signalmann (SigM):

(Wechsel des SigM in Tabelle markieren)

Taucher Sicherheitstaucher Ein- und Tauch- Anf.-/End- max. Gerät
(Gruppe Ausstiegszeit zeit druck Tiefe

kennzeichnen)

/ /

/ /

/ /

/ /

Tauchtrupp 2. Einsatz

Signalmann (SigM):

(Wechsel des SigM in Tabelle markieren)



4. Gefährdungsbeurteilung:

ja nein Gefähr-
dung

liegt vor
Gewässerbedingungen:

– Strömung ………….. m/s � � �
(> 1,5 m/s � < 2,5 m/s)

– zu erwartende Gewässertiefe ………….. m � � �
– zu erwartende Sichtweiten ………….. m � � �
– Gefahr durch Abtreiben � � �
– Boots-/Schiffsverkehr (Segler, Surfer), Anker, Schiffsschrauben � � �
– Treibgut � � �
– Arbeiten an der Tauchstelle, Gefahr durch Heben und 

Senken, Abwurf von Material � � �
– Strudel, Sog und Einsauggefahr � � �
– Kraftwerke, Wehre, UW-Bauwerke, Wracks � � �
– Gewässerverunreinigung � � �
– Einsturzgefährdete Wände oder Teile � � �
– Kieslöcher, Überhänge, Höhlen, Unterspülungen � � �
– Ansaugöffnungen, Ansaugpumpen, Ultraschallanlagen, 

Seeventile, Wassereinlässe � � �
– Deiche (Bruchgefahr) � � �
– Hindernisse der Leinenführung � � �
– Gefahr durch elektrischen Strom � � �
– Wasserqualität (Gesundheitsschutz, Vollmasken) � � �
– Uferbeschaffenheit (Geröll, Spundwände, Buhnen) � � �
– Weg zum Gewässer (Steilhang, Absturzgefahr, Anstrengung) � � �

THW-DV 8 Vorschriften

VII – 5.7

36 Bartmann – Taucher-Handbuch – 80. Erg.-Lfg. 03/12

Taucher Sicherheitstaucher Ein- und Tauch- Anf.-/End- max. Gerät
(Gruppe Ausstiegszeit zeit druck Tiefe

kennzeichnen)

/ /

/ /

/ /

/ /

Tauchtrupp 3. Einsatz

Signalmann (SigM):

(Wechsel des SigM in Tabelle markieren)



Informationen zum Sachverhalt erhalten von: 

Funktion Unterschrift

ja nein Gefähr-
dung

liegt vor
Äußere Bedingungen/Wetterlage:

– Sichtverhältnisse � Nebel � Dunkelheit �
– Beleuchtung � � �
– Temperatur (Eis) � � �
– Niederschläge � Schnee � Regen � Nieselregen � � �
– Höhe/Luftdruck ………….. mbar � � �

(< 970 mbar bzw. ca. 300 m ü. NN)
– Wellenhöhe ………….. m � � �

Einsatzbedingungen:

– Gefährdung durch weitere Einsatzkräfte � � �
– Störung durch Passanten � � �
– Eigenes Personal einsatzfähig (gesundheitlich)? � � �
– Tauchgeräte sicher und einsatzbereit? � � �
– Ausrüstung der Taucher mit Mängeln? � � �
– Liegen „Besondere Erschwernisse“ nach DV Anlage 1 vor? � � �

Hinweis:
Die vorgenannte Liste ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der Taucheinsatzführer
muss alle Verhältnisse an der Einsatzstelle prüfen und mit den Beteiligten eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen. 

Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung:

Taucheinsatz gemäß THW Dienstvorschrift möglich: � ja � nein
Unterweisung vor dem Einsatz mit den Beteiligen durchgeführt: � ja � nein

Ort, Datum Unterschrift Taucheinsatzführer
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Anlage 7
Protokoll/Taucherunterweisung

Landes-/Länderverband:

Ortsverband:

Die nachfolgend namentlich genannten Taucher, Signalmänner und Sicherheitstaucher
wurden auf die Gefährdungen entsprechend Taucheinsatzprotokoll hingewiesen: 

THW-DV 8 Vorschriften

VII – 5.7

38 Bartmann – Taucher-Handbuch – 80. Erg.-Lfg. 03/12

Tauchtrupp 1. Einsatz

Signalmann (SigM):

Taucher Unterschrift Sicherheitstaucher Unterschrift

/

/

/

/

Tauchtrupp 1. Einsatz

Signalmann (SigM):

Taucher Unterschrift Sicherheitstaucher Unterschrift

/

/

/

/



Der Taucheinsatzführer verweist auf die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und auf
die Gefahren nach Gefährdungsbeurteilung. Auf die Maßnahmen zur Gefährdungsver-
meidung wurden verwiesen. 

Bei Gefahren ist der Tauchgang unverzüglich abzubrechen. 

Die Taucher, Signalmänner und Sicherheitstaucher wurden zusätzlich noch auf folgen-
de Punkte hingewiesen: 

Ort, Datum Unterschrift Taucheinsatzführer
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Anlage 8
Theoretische und praktische Ausbildung zum THW-Bergungstaucher der Stufen 1 bis 3

Voraussetzungen für Tauchanwärter der Stufe 1: 

– Grundlage THW-Basisausbildung 1
– Rettungsschwimmerabzeichen Silber
– Erste-Hilfe-Ausbildung

Tauchanwärter der Stufe 1 haben 32 Unterrichtseinheiten theoretische und praktische
Ausbildung an Land und 30 Unterrichtseinheiten im Wasser abzuleisten. 1 Unterrichts-
einheit (UE) entspricht 45 Minuten. 

Voraussetzungen für Tauchanwärter der Stufe 2: 

– Grundlage THW-Basisausbildung 1
– Abgeschlossene Ausbildung zum Bergungstaucher Stufe 1
– 20 Tauchgänge unter Einsatzbedingungen 
– Rettungsschwimmerabzeichen Silber
– Erste-Hilfe-Ausbildung

Tauchanwärter der Stufe 2 haben 26 Unterrichtseinheiten theoretische und praktische
Ausbildung an Land und 20 Unterrichtseinheiten im Wasser abzuleisten. 

Voraussetzungen für Tauchanwärter der Stufe 3: 

– Grundlage THW-Basisausbildung 1
– Grundlage THW-Basisausbildung 2
– Abgeschlossene Ausbildung zum Bergungstaucher der Stufe 2
– 65 Tauchgänge unter Einsatzbedingungen 
– Rettungsschwimmerabzeichen Silber
– Erste-Hilfe-Ausbildung
– Tauchmedizinische Fortbildung

Tauchanwärter der Stufe 3 haben 30 Unterrichtseinheiten theoretische und praktische
Ausbildung an Land und 20 Unterrichtseinheiten im Wasser abzuleisten. 
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